
Lastenräder und 
nachhaltige Kleinstfahrzeuge
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhalti-
gen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen 
des EFRE/JTF Programm 2021–2027 (EFRE-RL Mobilität)

FÖRDERAUFRUFSCHON GEWUSST?

Lastenräder können auch Lastenpede-
lecs, also Räder mit Tretkraftunter-
stützung per Elektromotor sein.

Umweltfreundliche Kleinstfahrzeuge 
sind Fahrzeuge, die mit einem 
emissionsfreien oder emissionsarmen 
Antriebssystem ausgestattet sind und 
über eine Allgemeine Betriebserlaubnis 
nach eKFV* verfügen.

IHR KOMPETENTER PARTNER 
FÜR RADVERKEHRSFÖRDERUNG 
IN SACHSEN-ANHALT

Die Radverkehrskoordination 
im Ministerium für 
Infrastruktur und Digitales

E-Mail:
radverkehrskoordination-mid@sachsen-anhalt.de

*eKFV = Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung
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Das Land Sachsen-Anhalt fördert auf der
Grundlage der EFRE-RL Mobilität die Anschaf-
fung von Lastenrädern und anderen umwelt-
freundlichen Kleinstfahrzeugen, durch deren 
Einsatz die Umweltbelastungen für Lieferungen 
und Dienstleistungen verringert werden.

Die Förderung der Lastenräder erfolgt in den
Jahren 2024 bis 2026.

Detaillierte Informationen 
zur Förderung finden Sie auf 
unserer Internetseite

über folgenden Link:
https://lsaurl.de/lastenradfoerderung

oder folgenden QR-Code:

WER WIRD GEFÖRDERT?

Eine 90-prozentige Förderung erhalten:
• Landkreise und Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt

Eine 60-prozentige Förderung erhalten:
• Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts
 und öffentliche Einrichtungen und Eigenbetriebe
• private Einrichtungen und Unternehmen einschließlich
 Eigenbetriebe
• öffentlich rechtliche und gemeinnützige privatrecht-
 liche Stiftungen sowie Verbände, Zweckverbände 
 und Vereine
• kommunale Gesellschaften

Die Antragstellung ist jeweils 
in der Zeit vom 15.03.—31.03. 
und vom 15.09.—30.09. möglich.

BITTE BEACHTEN SIE!

Das Lastenrad muss serienmäßig 
gefertigt sein, zuzüglich Fahrer-
gewicht eine Lastenzuladung 
von mindestens 20 Kilogramm 
ermöglichen und überwiegend in 
Sachsen-Anhalt für die Beförde-
rung von Lasten oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen einge-
setzt werden. 

Privatpersonen können keine 
Förderung beantragen.
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